
Tenor 

Art. 6 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur 
Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene 
Forderungen ist dahin auszulegen, dass er nicht auf Verträge anwend
bar ist, die zwischen zwei nicht berufs- oder gewerbebezogen handeln
den Personen geschlossen wurden. 

( 1 ) ABl. C 46 vom 16.2.2013. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 5. Dezember 
2013 (Vorabentscheidungsersuchen des Landesgerichts 
Salzburg — Österreich) — Zentralbetriebsrat der 
gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/ 

Land Salzburg 

(Rechtssache C-514/12) ( 1 ) 

(Freizügigkeit der Arbeitnehmer — Art. 45 AEUV — 
Verordnung (EU) Nr. 492/2011 — Art. 7 Abs. 1 — 
Nationale Regelung, wonach bei anderen Arbeitgebern als 
dem Land Salzburg zurückgelegte Dienstzeiten nur teilweise 
angerechnet werden — Beschränkung der Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer — Rechtfertigungsgründe — Zwingende 
Gründe des Allgemeininteresses — Ziel der Bindung — 

Verwaltungsvereinfachung — Transparenz) 

(2014/C 45/26) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landesgericht Salzburg 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger 
Landeskliniken Betriebs GmbH 

Beklagter: Land Salzburg 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Landesgericht Salzburg — Aus
legung von Art. 45 AEUV und Art. 7 Abs. 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
innerhalb der Union (ABl. L 141, S. 1) — Vergütung der Ver
tragsbediensteten im öffentlichen Dienst eines Mitgliedstaats — 
Nationale Regelung, wonach bei einem bestimmten öffentlichen 
Arbeitgeber zurückgelegte Dienstzeiten in vollem Ausmaß be
rücksichtigt werden, bei anderen öffentlichen oder privaten Ar
beitgebern zurückgelegte Dienstzeiten jedoch nur teilweise und 
dies auch nur, soweit sie ab einem bestimmten Lebensalter zu
rückgelegt wurden 

Tenor 

Die Art. 45 AEUV und 7 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 
April 2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der 

Union sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung ent
gegenstehen, nach der die von den Dienstnehmer/innen einer Gebiets
körperschaft ununterbrochen bei ihr zurückgelegten Dienstzeiten bei der 
Ermittlung des Stichtags für die Vorrückung in höhere Entlohnungs
stufen in vollem Ausmaß, alle anderen Dienstzeiten dagegen nur teil
weise berücksichtigt werden. 

( 1 ) ABl. C 63 vom 2.3.2013. 

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 12. 
Dezember 2013 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — 

Italien) — Dirextra Alta Formazione srl/Regione Puglia 

(Rechtssache C-523/12) ( 1 ) 

(Vorabentscheidungsersuchen — Freier Dienstleistungsverkehr 
— Vom Europäischen Sozialfonds kofinanzierte staatliche 
Subventionen zugunsten von Studenten, die in einem 
postgradualen Spezialisierungskurs eingeschrieben sind — 
Regionale Regelung zur Verbesserung des lokalen 
Unterrichtsstandards, nach der die Stipendienvergabe von 
Anforderungen an die Veranstalter der Postgraduiertenkurse 
abhängig gemacht wird — Voraussetzung einer 

ununterbrochenen Erfahrung von zehn Jahren) 

(2014/C 45/27) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Dirextra Alta Formazione srl 

Beklagte: Regione Puglia 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Tribunale Amministrativo Re
gionale per la Puglia — Auslegung der Art. 56, 101 und 107 
AEUV — Auslegung der Art. 9 und 10 der Europäischen Kon
vention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
sowie Art. 11 und 14 der Charta der Grundrechte der Europäi
schen Union — Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der 
Nichtdiskriminierung — Vom Europäischen Sozialfonds mit
finanzierte staatliche Zuschüsse für in Master-Studiengänge für 
Postgraduierte eingeschriebene Studenten — Regionale Regelung 
zur Verbesserung des lokalen Unterrichtsniveaus, die die Gewäh
rung von Hochschulstipendien vom Niveau der beruflichen 
Qualifikation der die Masterstudiengänge organisierenden Betrei
ber abhängig macht — Betreiber, der in Bezug auf die erbrach
ten Unterrichtsstunden über die erforderliche Erfahrung verfügt, 
diese aber weder in der vorgesehenen Zeit noch in der vorgese
henen Art und Weise erworben hat
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